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1 	T 497/88 

Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerdeführerin ist Aninelderin der europãischen 

Patentanineldung 82 108 572.7 mit der Veróffentlichungs-

nummer 0 077 466. 

Die Arimeldung wurde durch Entscheidung der Prüfungs-

abteilung 073 des Europãischen Patentamts voIn 

27. Juni 1988 zuruckgewiesen. Der Entscheidung lagen die 

Patentansprüche 1 bis 9 der Eingabe vom 5. November 1987 

zugrunde. 

Die Zurückweisung wurde damit begründet, daB die Anmeldung 

nicht die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPU erfülle, 

nach dem eine europãische Patentanmeldung nicht in der 

Weise geândert werden darf, daB ihr Gegenstand uber den 

Inhalt der Anineldung in der ursprünglich eingereichten 

Fassung hinausgeht. Ein derartiger VerstoB liege beim 

Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 vor, da an der 

beanspruchten Vorrichtung in den ursprünglichen Unterlagen 

]nehrere Kochstellen nicht offenbart sind, sondern 

lediglich eine einzige Kochstelle. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 

25. August'1988 unter gleichzeitiger Entrichtung der 

BeschwerdegebUhr Beschwerde erhoben und diese am 

9. September 1988 begründet. Sie hat beantragt: 

die angefochtene Entscheidung aufzuheben, 

die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU zu erlassen, 

der Beschwerde abzuhelfen und 
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2 	 T 497/88 

4. bilfsweise die Angelegenheit zur Fortsetzung des 
Prüfungsverfahrens an die Prüfungsabteilung 
zurückzuverweisen. 

In eine1n Bescheid gelnãB Artikel 110, Absatz 2 EPU ist der 
Beschwerdeführerin mitgeteilt worden, daB nach der 
vorlãufigen Auffassung der Beschwerdekanuner der geltende, 
der Entscheidung zugrundeliegende Patentanspruch 1 gegen 
Artikel 123 (2) EPU verst68t. Es wurde angeregt, einen 
neuen, auf ein Verfahren gerichteten Patentanspruch 1 
einzureichen, da die Erfindung of fenbar nicht in einer 
Vorrichtung, sondern in der Verwendung des gleichen 
Leistungssteuergerates bei Kochplatten bzw. 
Glaskeramikkochflàchen unterschiedlicher GrâBe und/oder 
unterschiedlicher Gesamtleistung und in der dazu 
erforderlichen Bemessung der Leistung der Kochbeheizungen, 
also einem Verfahren, liege. 

Mit Schreiben yam 28. Juni 1990 reichte die Beschwerde- 
führerin neue Patentansprüche 1 bis 9 mit einem 
unabhangigen Patentanspruch 1, der entsprechend der 
Anregung seitens der Beschwerdekainmer abgefaBt ist, sowie 
neue Seiten 1 und la der Beschreibung em. Sie beantragte, 
ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen: 

Ansprüche: 	1 bis 9, eingegangen am 30. Juni 1990 

Beschreibung: Seiten 1 und la, eingegangen am 
30. Juni 1990; 
Seiten 2 und 4, eingegangen am 
3. August 1984; 
Seiten 3 und 5 bis 9,.ursprünglich 
eingereicht 

Zeichnung: 	ursprüngliche Zeichnung, Blatt 1/2 und 2/2 
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VII. Der ge].tende unabhãngige Patentanspruch lautet: 

11 1. Verfahren zur Herstel].ung einer Mehrzahl von 

Koxnbinationen aus jeweils einem quanteinden Leistungs-

steuergerât und einer Kochstelle, insbesondere Kochplatte 

oder Glaskeramikkochflãche, unter Verwendung von Koch-

stellen unterschiedlicher GräBe und/oder Leistung nit 

mindestens zwei Kochbeheizungen (12, 13) je Kochstelle, 

wobei das Leistungssteuergerãt mindestens einen durch em 

von einer Steuerbeheizung (30, 38) beheizbares 

Ausdehnungselement betãtigbaren Schalter (19, 41) ZUin 

Unterbrechen der Stromzufuhr zu mindestens einer Koch-

beheizung (12, 13) aufweist und die Steuerbeheizung 

(30, 38, 43) in Reihe nit nindestens einer Kochbeheizung 

(12, 13) ].iegt und wobei die Leistung der Kochbeheizungen 

(12, 13) der Kochstelle derart ausgewãhlt ist, daB durch 

die stroindurchflossene Steuerbeheizung (30, 38, 43) 

unabhângig von der GröBe und/oder Leistung der Kochstelle 

iinmer derselbe Strom flieSt." 

Entscheidungsgründe 

	

1. 	Die Beschwerde entspricht Artikel 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPTJ und ist zulãssig. 

* 	2. 	Der ursprünglich eingereichte Patentanspruch 1 ist auf em 

"Elektrokochgerãt, insbesondere Kochplatte oder Glas-

kerainikkochfläche, mit inindestens zwei Kochbeheizungen und 

einem quantelnden Leistungssteuergerãt ..." gerichtet, 

wãhrend der geltende Patentanspruch 1 em "Verfahren zur 

Herstellung einer Mehrzahl von Koinbinationen aus jeweils 

einem quanteinden Leistungssteuergerat und einer Koch-

stelle, insbesondere Kochplatte oder Glaskeramikkoch-

flâche, unter Verwendung von Kochstellen unterschiedlicher 

GrôBe und/oder Leistung nit inindestens zwei Koch- 

41  
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4 	T 497/88 

beheizungen je Kochste].le ... wobei die Leistung der 
Kochbeheizungen der Kochstelle derart ausgewâhlt ist, daB 

durch die stromdurchflossene Steuerbeheizung unabhángig 

von der GrôBe und/oder Leistung der Kochstelle immer 

derse].be Strom flieSt" betrif ft. 

Diese VerfahrensmaBnahmen sind durch die ursprüngliche 

Beschreibung auf Seite 1, Absatz 2, Satz 1, und auf 

Seite 4, Absatz 1 und 2 sowie die Tabelle im Absatz 3, 

gestützt. Die Angabe auf Seite 1 der Beschreibung, wonach 
bei einem Elektrokochgerát für unterschiedliche Verhãlt-
nisse, beispieisweise Kochpiatten unterschiedlicher GröBe 

und Leistung, dennoch inuner das gleiche Ausdehnungseiement 

(des Leistungssteuergerãtes) verwendet werden soil, steilt 

in Verbindung mit den Angaben auf Seite 4 der Beschrei-
bung, insbesondere den aus der genannten Tabeile ersicht-

lichen Beispieleri für sechs verschiedene Kochpiatten mit 

Steuerbeheizung des Leistungssteuergerätes, wobei der 

Strom durch die Steuerbeheizung jeweils die gleiche Stàrke 

aufweist, die Basis für die Of fenbarung des beanspruchten 

Verfahrens dar. 

Die weiteren Mer)anaie des Patentanspruchs 1, daB das 

Leistungssteuergerát inindestens einen durch ein von einer 

Steuerbeheizung beheizbares Ausdehnungseiemerit betátig-

baren Schalter zum Unterbrechen der Stromzufuhr zu 

mindestens einer Kochbeheizung aufweist und die Steuer -

beheizung in Reihe mit mindestens einer Kochbeheizung 

liegt, sind im ursprünglichen Patentanspruch 1 enthalten. 

Der in den Patentanspruch 1 neu eingefuhrte Begriff "Koch-
stelle" steilt nach der Foraulierung des Patentanspruchs 

eine Sanunelbezeichnung für die Begriffe "Kochplatte" und 

"Glaskeramikheizkôrper" dar. Da diese beiden Begriffe eine 

Offenbarungsbasis in den ursprünglichen Unteriagen, z.B. 

im Patentanspruch 1, haben und durch die Sainnelbezeichnung 
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5 	T 497/88 

"Kochstelle" in allgernein verstãndlicher Weise erfaBt 

sind, stelit die genannte Anderung Iceine Erweiterung des 
Inhalts der Anrneldung Uber den Inhalt in der ursprunglich 

eingereichten Fassung hinaus dar. Der Urnstand, daB es sich 

bei der "Kochstelle" urn eine elektrisch beheizte Koch-

stel].e, also em "Elektrokochgerãt", wie nach dern 

ursprunglichen Patentanspruch 1, handelt, ist im geltenden 

Patentanspruch 1 berücksichtigt, was aus dern Wortlaut a... 

zurn Tinterbrechen der Stromzufuhr zu mindestens einer 

Kochbeheizung . .." hervorgeht. 

Die abhãngigen Patentansprüche 2 bis 9 wurden in Anpassung 

an den Patentanspruch 1 als Verfahrensansprüche formuliert 

und entsprechen un übrigen in ihrern sachlichen Inhalt den 

ursprünglichen Patentansprüchen 2 bis 9. 

Die Patentansprüche 1 bis 9 sind daher mi Hinblick auf 
Artikel 123 (2) EPU nicht zu beanstanden. 

3. 	Da in der angefochtenen Entscheidung zu den Fragen von 

Neuheit und erfinderischer Tãtigkeit nicht Stellung 

genornrnen wurde, sondern die Zurückweisung der 

Patentanmeldung - riach Ansicht der Rammer, zu Recht - 

wegen eines VerstoBes gegen Artikel 123 (2) EPU erfoigte, 

isv dein Antrag der Beschwerdeführerin entsprechend die 

Sache in Anwendung des Artikels 111 (1) EPtJ an die 

Vorinstanz zur weiteren Behandlung zurückzuverweisen. 

Im übrigen solite der Beschwerdeführerin nicht die 

Möglichkeit genoinmen werden, die Sache iii Hinblick auf das 

nunmehr geltende, erheblich geãnderte Patentbegehren durch 

zwei Instanzen prüfen zu lassen. 
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6 	T 497/88 

Entscheidungsformel 

Atis diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache vird an die erste Instanz mit der Auflage 
zurückverwiesen, das Prüfungsverfahren aufgrund der unter 
Punkt VI der Entscheidung genannten Unterlagen 

fortzusetzen. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

C. Wilson 
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